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Herr Niewerth, der Bremer Rennverein hat
bei der Zwischenzeitzentrale einen Renntag
für Karsamstag angemeldet. Sie kommen
gerade vom Rennbahngelände, wo zurzeit
an der Wegeverbindung zwischen den Stadt-
teilen Hemelingen und Vahr gearbeitet wird.
Wie viel Fantasie braucht man, um sich vor-
zustellen, dass auf dem Areal in zwei Mona-
ten ein Galopprenntag veranstaltet wird?
Martin Niewerth: Gar nicht so viel. Die Bau-
stelle ist zwar so ausufernd gestaltet, dass
sie den Eindruck erwecken mag, dass dort
keine Rennen mehr möglich sind. Doch wenn
die Baumaßnahmen erst mal durchgeführt
und die Zäune und die Erdhaufen beseitigt
sind, können hier durchaus Renntage durch-
geführt werden.

Die Wegeverbindung soll allerdings so ge-
staltet werden, dass die Querung über die
Galoppbahn vom Höhenniveau her nicht ab-
gesenkt wird. Was hat das für Auswirkungen
für den Rennverein?
Die Stellen müssten so ausgestaltet und mit
Sand überdeckt werden, dass darüber hin-
weg geritten werden kann. Das erfordert
zwar einen hohen finanziellen und techni-
schen Aufwand, weil es keinen Hügel geben
darf, aber es ist möglich. Und es ist auch auf
anderen Rennstrecken wie zum Beispiel Ber-
lin-Hoppegarten gängige Praxis. Für mich ist
entscheidend, dass die Durchführung von
Renntagen trotz der Wegeverbindung nicht
ausgeschlossen ist. Das macht den rechtli-

„Es wird ein langer Weg“
Im Rechtsstreit um die Rennbahn spricht Anwalt Martin Niewerth über die Erfolgschancen des Rennvereins

Das Bauvorhaben geht voran: Die Nord-Süd-Verbindung von der Vahr nach Hemelingen führt auch über die lange Zielgerade des Rennbahnovals. Die Lichtmasten für die Beleuchtung
werden gerade aufgestellt, die Asphaltdecke fehlt noch. FOTOs: CHRIsTINA KUHAUPT
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chen Unterschied. Und da ist das letzte Wort
noch nicht gesprochen.

Der Rennverein hat nach der Absage des ge-
planten Renntages im vergangenen Herbst
eine Klage gegen die Stadtgemeinde Bremen
eingereicht. Worum geht es dabei konkret?
Es geht darum, im Hauptsacheverfahren
feststellen zu lassen, dass Formfehler ge-
macht wurden und die Ablehnung des Renn-
tags im Herbst rechtswidrig war. Wir brau-
chen eine langfristige Lösung.

Das Oberverwaltungsgericht hatte zuvor
einen Eilantrag des Rennvereins abgewie-
sen, mit dem der Bau der Wegeverbindung
gestoppt werden sollte. Worauf stützt sich
jetzt die Klage des Rennvereins?
Das Oberverwaltungsgericht hat dem Renn-
verein einerseits eine Antragsbefugnis zuge-
standen. Das OVG hat aber auch gesagt, dass
durch den Beschluss der Deputation, die We-
geverbindung zu errichten, eine Entwid-
mung dieses Rennbahngeländes für die
Durchführung von Galoppveranstaltungen
erfolgt sei, weil diese Wegeverbindung so et-
was faktisch unmöglich mache. Dem ist nach
unserer Auffassung und nach Expertise des
Dachverbandes Deutscher Galopp aber nicht
so. Man kann das Geläuf entsprechend auf-
bereiten und Renntage durchführen – unab-
hängig vom Aufwand. Die Freie Hansestadt
müsste daher eigentlich dazu verpflichtet
werden, die Genehmigungen zu erteilen.

Sie haben also die Hoffnung, dass das Ge-
richt diese Entscheidung revidiert?
Regelungen, die im Eilverfahren getroffen
werden, haben nicht die Rechtskraft wie eine
Entscheidung, die nach drei Jahren Prozess
ergeht. Sie sind nicht dauerhaft bindend,
sind also nicht in Stein gemeißelt. Der De-
ckel ist erst drauf, wenn in der Hauptsache
entschieden ist. Gerichte können sich in

einem Hauptsacheverfahren noch einmal
anders entscheiden. Und wir gehen außer-
dem davon aus, dass die Entscheidung vom
Sommer 2021, wonach der Rennverein im
Rahmen der Zwischennutzung Renntage
durchführen kann, vom Grundsatz her auf-
rechterhalten bleibt. Gerichte korrigieren
sich ungern in solchen Sachen.

Angenommen, der Rennverein bekäme recht
und hätte rückblickend den Renntag im
Herbst durchführen dürfen, könnte dann
eine Schadenersatzklage gegen die Stadt
wegen entgangener Einnahmen folgen?
Durchaus. Wenn die Durchführung des
Renntags rechtswidrig abgelehnt wurde,
kann man Staatshaftungsrecht geltend ma-
chen. Und die Frage, wer den finanziellen
Aufwand trägt, der an Renntagen für die Auf-
bereitung des Geläufs an den Überquerun-
gen entsteht, müsste man in einem anderen
Prozess noch klären. Die Stadt hat die Wege-
verbindung so geplant, dass es unnütz teuer
wird. Auch der Schaden müsste ersetzt wer-
den.

Im Hauptsacheverfahren gibt es absehbar
noch kein Urteil, und für den geplanten Os-
terrenntag gibt es noch keine Rückmeldung
seitens der Stadt. Wie wahrscheinlich ist es
aus Ihrer Sicht, dass auch der April-Renn-
tag abgelehnt wird?
Die Wiederholungsgefahr ist da. Und die Zeit
drängt allmählich. Bevor es nun von der
Stadt womöglich verschleppt wird, müsste
man auch darüber nachdenken, erneut bei
Gericht einen Eilantrag auf Zulassung des
Renntags zu stellen. Das ist immer wieder
möglich, solange das Oberverwaltungsge-
richt in der Hauptsache nicht grundsätzlich
anders entschieden hat.

Das Nutzungskonzept für das Rennbahn-
areal sieht vor, dass dort kein Galoppsport

mehr stattfinden soll. Der Rennverein fühlt
sich deshalb ausgegrenzt und diskriminiert
und hat zwischenzeitlich sogar erklärt, Be-
schwerde beim Bundesverfassungsgericht
einlegen zu wollen.
Grundsätzlich ist das schon ein Ansatz. Aber
mir ist das noch zu wolkig. Ich bin Jurist, ich
muss seriös bleiben. Es gilt erst mal, den
Rechtsweg auszuschöpfen. Auch beim Ver-
waltungsgericht kann man sich auf Grund-
rechte berufen.

Herr Niewerth, wie beurteilen Sie denn die
Erfolgsaussichten für den Bremer Rennver-
ein?
Eigentlich sind die Chancen gut. Die Argu-
mentation des OVG wäre nicht so erfolgt,
wenn sie gewusst hätten, dass Galopprennen
dort faktisch auch trotz der Wegeverbindung
stattfinden können. Diese Kenntnis hatten
sie nicht. Man muss davon ausgehen, dass
sie sonst zu unseren Gunsten entschieden
hätten. Es ist also nur ein technischer Irrtum,
der jetzt schnell beseitigt werden muss.

Bis wann rechnen Sie mit einer Entschei-
dung?
Es wird ein langer Weg. Wenn es hart auf hart
kommt und man sich bis zur letzten Instanz
streiten will, kann es drei, vier Jahre dauern.

Gäbe es eine Möglichkeit, das Prozedere zu
verkürzen?
Man sollte sich unbedingt mit der Stadt zu-
sammensetzen und nach gemeinsamen Lö-
sungen suchen. Das wäre eigentlich das
Beste. Jetzt wäre genau der richtige Zeit-
punkt. Die Bauarbeiten sind noch in Gang,
noch könnte man bei der Wegeverbindung
einiges anders gestalten und die Freie Han-
sestadt vor irgendwelchen Schadenersatz-
klagen bewahren.

Das Gespräch führte Frank Büter.

Ein Blick von der Tribüne auf die Zielgerade des Geläufs, wo zurzeit ein großer Erdhaufen liegt.

Bremen. Die Stadt Bremen treibt die Umset-
zung des vom Planungsbüro West 8 aus Rot-
terdam entworfenen Konzepts zur künftigen
Nutzung des Rennbahnareals voran. Der
erste Schritt ist der Bau der Wegeverbindung
von Nord nach Süd zwischen den Stadtteilen
Vahr und Hemelingen. Zurzeit werden die
Masten für die Beleuchtung der Strecke auf-
gestellt, schon bald soll der Asphalt aufge-
bracht und der Weg fertiggestellt werden.

Sport im Westen, Biotope im Osten – so
sieht im Kern der Entwurf des Planungsbü-
ros für das 30 Hektar große Gelände aus. Vor-
gesehen ist ein Sportbereich für Schulen und
Vereine, der unter anderem einen Kunstra-
senplatz, ein großes Fußballfeld und einen
Skatepark beinhaltet. Zudem sollen neben
der Tribüne eine Multifunktionshalle für bis
zu 2500 Personen und ein Parkhaus mit 500
Stellplätzen gebaut werden. Im östlichen Teil
des Areals wiederum soll ein Klimawald
nebst Biotopen und Feuchtgebieten entste-
hen. Im Herbst 2023 möchte die Stadt die
Rahmenplanung dafür abgeschlossen ha-
ben. Der Bebauungsplan soll dann im Früh-
jahr 2025 verabschiedet werden.

Ungeachtet dieser Pläne ist der Bremer
Rennverein weiterhin gewillt, auf dem Oval
Galopprenntage auszurichten. Der Verein
hat vom Dachverband in Köln für das Jahr
2023 zwei Veranstaltungen im Rennkalender
aufnehmen lassen und überdies bei der Zwi-
schenzeitzentrale, die die Nutzung des
Areals und die Terminvergabe organisiert,
die Ausrichtung eines Renntags am Karsonn-
abend, 8. April, angemeldet. Eine Bestäti-
gung stünde noch aus, teilt Klubpräsident
Frank Lenk mit. „Aber wir sind fest ent-
schlossen, diesen Renntag auszurichten. Die
Planungen haben begonnen.“

Grundsätzlich sei man bestrebt, Teil des
Nutzungskonzeptes zu werden, „wir sind ge-
sprächsbereit“, sagt Lenk mit Blick auf die
Stadt, die bisher keine Begründung dafür ge-
liefert habe, warum der Galoppsport ausge-
klammert werde. Der Rennverein, das betont
Lenk auch, werde weiter alle Rechtsmittel
ausschöpfen und ziehe auch Schadenersatz-
klagen in Betracht. „Wir gehen unseren Weg
weiter“, sagt Lenk. „Das kann eine Weile dau-
ern, doch das Ergebnis könnte am Ende für
die Stadt unangenehm werden.“

Die Pläne für das Rennbahngelände
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Wegfall der Corona-Regeln

Bremen. Weil in Bremen mit Beginn des Fe-
bruars die Corona-Verordnungen aufgeho-
ben wurden, hat auch der Bremer Fußball-
Verband (BFV) seine Regelungen für alle
Spielerinnen und Spieler entsprechend nach-
justiert.

Weil sich mit dem Coronavirus infizierte
Personen nicht mehr isolieren müssen, kön-
nen sie auch am Spiel- und Trainingsbetrieb
teilnehmen. Damit entfällt auch die Rege-
lung für den Umgang mit bestätigten Co-
rona-Fällen für den Spielbetrieb im BFV. Die
spieltechnischen Ausschüsse haben ihre
Durchführungsbestimmungen angepasst.
Eine wichtige Folge: Verletzte oder erkrankte
Spieler begründen nun kein Recht mehr auf
eine Spielumlegung. So war es auch bereits
vor der Pandemie. Ausnahmen kann der
Staffelleiter zwar zulassen, insbesondere bei
Erkrankung einer Vielzahl von Spielern einer
Mannschaft, bei denen eine Gefahr – zum
Beispiel durch Ansteckung – für andere
Sportler gegeben ist (etwa bei einer Grippe
oder einer Corona-Infektion). Sportverlet-
zungen zählen aber nicht zu diesen Ausnah-
men.

Die Erkrankungen sind durch ärztliche At-
teste nachzuweisen – und auch hierfür gibt
es Vorgaben. Die Atteste sind der jeweiligen
Staffelleitung umgehend vorzulegen. Bei
einer 11er-Mannschaft sind von mindestens
sieben Spielerinnen und Spielern Atteste
vorzuweisen. Fünf sind es in den Spielklas-
sen unterhalb der Frauen-Verbandsliga, bei
den Juniorinnen und in den breitenfußball-
orientierten Spielklassen der Junioren. Bei
7er- und 9er-Mannschaften sind Atteste von
vier Spielerinnen und Spielern vorzulegen.
Wichtig dabei: Die Aktiven müssen in den
letzten drei Pflichtspielen der betroffenen
Mannschaft eingesetzt worden sein.

Die vollständige Neuregelung ist wort-
gleich in den jeweiligen Durchführungsbe-
stimmungen verankert, die auf der Internet-
seite des BFV zum Download bereitstehen.
Mit dem Wegfall der letzten coronabezoge-
nen Bestimmung nimmt der BFV auch sei-
nen Sonderbereich zum Coronavirus von der
Webseite.

Neue Vorgaben für
den Amateurfußball
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Bremerhaven. Die Eisbären Bremerhaven
müssen auch im Heimspiel an diesem Sonn-
abend um 19 Uhr gegen die Giants Leverku-
sen auf ihren verletzten Topscorer Jarelle
Reischel verzichten. Ansonsten kann Head-
coach Steven Key auf seine beste Besetzung
zurückgreifen. Unterschätzen darf man den
Tabellenvorletzten indes nicht: Nach neun
Pleiten in Folge hat Leverkusen zuletzt drei-
mal in Serie gewonnen. Derweil wird an die-
sem Sonnabend mit Khalid Thomas (23) ein
neuer Center zum Medizincheck in Bremer-
haven erwartet. Der 2,07 Meter große Ame-
rikaner spielte zuletzt in der österreichi-
schen Bundesliga für den BC Vienna in Wien,
wo er in zehn Ligaspielen durchschnittlich
9,1 Punkte und 4,6 Rebounds erzielte.

Eisbären verpflichten
Center Khalid Thomas

BASKETBALL
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Bremen. Der Grün-Gold-Club Bremen rich-
tet an diesem Wochenende in seinen Räum-
lichkeiten in der Alfred-Nobel-Straße 7 für
die Kinder-, Junioren- und Jugendgruppen
die gemeinsame Landesmeisterschaft der
fünf Nordverbände Bremen, Hamburg, Nie-
dersachsen, Schleswig-Holstein und Meck-
lenburg-Vorpommern in den lateinamerika-
nischen Tänzen aus. Getanzt wird am Sonn-
abend ab 11 Uhr, am Sonntag ab 14 Uhr. Für
die Junioren I und II B sowie die Jugend A ist
dieser Wettkampf zugleich ein Qualifika-
tionsturnier für die zwei Wochen später in
Stuttgart stattfindenden Deutschen Meister-
schaften dieser Altersklassen.

Landesmeisterschaft beim
Grün-Gold-Club Bremen
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Bremen. Die A-, B- und C-Junioren tragen an
diesem Wochenende die Bremer Futsal-Lan-
desmeisterschaften aus. Gespielt wird in al-
len drei Altersklassen in der Halle am Hoh-
weg in Walle, am Start sind jeweils acht
Teams. Den Anfang machen die C-Junioren
an diesem Sonnabend ab 10 Uhr, das Finale
beginnt um 14 Uhr. Ab 15 Uhr ermitteln die
A-Junioren ihren Titelträger, das Endspiel ist
hier für 19 Uhr terminiert. Die Endrunde der
B-Junioren wird am Sonntag ab 14 Uhr aus-
getragen, das Finale wird hier um 18 Uhr an-
gepfiffen. Die Finalisten qualifizieren sich
jeweils für die Norddeutsche Meisterschaft,
die in Hamburg ausgetragen wird.

Juniorenteams ermitteln
Bremer Landesmeister

FUTSAL
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